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(54) Einrichtung zum Bedrucken von Schlauchware

(57) Einrichtung zum - insbesondere mehrfarbigen
- Bedrucken oder Beschichten von - insbesondere ela-
stischer - Schlauchware (5), wobei die Einrichtung min-
destens einen Trägerkörper (1) aufweist, auf welchen
die Schlauchware (5) - insbesondere vor dem Bedruk-

ken oder Beschichten - aufziehbar ist, wobei der Trä-
gerkörper (1) eine Vorrichtung aufweist, welche - vor-
zugsweise zwischen Aufziehen der Schlauchware und
dem Beginn des Bedruckens oder des Beschichtens -
die Schlauchware 5) auf dem Trägerkörper (1) glättet
und/oder knitter- und faltenfrei ausrichtet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrich-
tung zum - insbesondere mehrfarbigen - Bedrucken
oder Beschichten von - insbesondere elastischer -
Schlauchware, wobei die Einrichtung mindestens einen
Trägerkörper aufweist, auf welchen die Schlauchware -
insbesondere vor dem Bedrucken oder Beschichten -
aufziehbar ist.
[0002] Beim Bedrucken oder Beschichten von
Schlauchware ist es vor allem wichtig, daß sowohl Far-
be als auch Muster in gleichbleibender Qualität auf der
gesamten Mantelfläche der Schlauchware aufgebracht
wird. Das US-Patent 4,745,863 zeigt hierzu eine Vari-
ante, bei der die Schlauchware bereichsweise geglättet
und im Flachbettdruckverfahren bedruckt wird. Bei die-
ser Methode wird die Schlauchware sozusagen strei-
fenweise bedruckt. Für das vollständige Bedrucken des
gesamten Oberfläche der Schlauchware ist ein mehr-
maliges Umsetzen und Glätten der Schlauchware not-
wendig. Dies ist mit einem erheblich manuellen Auf-
wand verbunden. In der US Schrift 5,288,322 wird alter-
nativ hierzu zum Bedrucken von Schlauchware ein Ver-
fahren gezeigt, bei dem die Schlauchware auf rotieren-
de Zylinder aufgezogen und anschließend durch Auf-
sprühen von Farbe mit einem Muster versehen wird.
[0003] Bei allen bekannten Verfahren nach dem
Stand der Technik stellt das Glattziehen der Schlauch-
ware vor dem Bedrucken oder Beschichten und das in
Muster- und Farbqualität gleichmäßige Bedrucken oder
Beschichten von Schlauchware ein Problem dar. Um
ungewünschte Streifen mit weniger oder keiner Farbe
sowie Verzerrungen im Muster bei dem Verfahren nach
dem Stand der Technik zu vermeiden, ist ein erheblicher
manueller Aufwand nötig.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine Ein-
richtung bereitzustellen, die das in Muster und Farbqua-
lität gleichmäßige Bedrucken von Schlauchware mit ei-
nem möglichst geringen manuellen Aufwand erlaubt.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
daß der Trägerkörper eine Vorrichtung aufweist, welche
- vorzugsweise zwischen Aufziehen der Schlauchware
und dem Beginn des Bedruckens oder des Beschich-
tens - die Schlauchware auf dem Trägerkörper glättet
und/oder knitter- und faltenfrei ausrichtet.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung ist
kein manueller Aufwand mehr zur Glättung und knitter-
freien Ausrichtung der Schlauchware mehr nötig. Dies
stellt zum einen eine erhebliche Kosten- und Zeiterspar-
nis beim Bedrucken oder Beschichten von Schlauchwa-
re dar. Zum anderen schaltet die automatisierte Ausrich-
tung und Glättung der Schlauchware eine mögliche
Fehlerquelle beim gleichmäßigen Bedrucken oder Be-
schichten von Schlauchware aus.
[0007] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
daß mindestens ein Trägerkörper eine Nut aufweist, in
der die Schlauchware gummielastisch verankerbar ist.
Alternativ kann hierzu auch mindestens ein Trägerkör-

per eine Nut aufweisen, in der die Schlauchware mittels
einer Haltevorrichtung- vorzugsweise eines Klemmbü-
gels - verankerbar ist. Durch diese Vorrichtung wird die
Schlauchware zunächst auf dem Trägerkörper fixiert.
Erfindungsgemäß ist darüber hinaus vorgesehen, daß
mindestens ein Trägerkörper eine weitgehend zylinder-
förmige - vorzugsweise wechselnden Durchmesser -
aufweisende Form aufweist. Diese Formgebung des
Trägerkörpers erweist sich als besonders günstig, zum
einen beim Aufziehen der Schlauchware und zum an-
deren beim anschließenden Glätten und Bedrucken
bzw. Beschichten der Schlauchware, wie weiter unten
gezeigt wird.
[0008] Eine bevorzugte erfindungsgemäße Variante
sieht vor, daß mindestens ein Trägerkörper vorzugswei-
se in seinem Inneren mindestens einen Druckluftkanal
und in seiner Außenhaut mindestens eine
Luftauslaßeinrichtung aufweist, wobei die Luft durch
den Druckluftkanal zur Luftauslaßeinrichtung strömt
und dort aus dem Trägerkörper austritt. Besonders gün-
stig ist es hierbei, daß mindestens ein Trägerkörper
mehrere radial auf der Mantelfläche verteilte Luftaus-
laßeinrichtung aufweist, und daß die Mantelfläche min-
destens eines Trägerkörpers in dem Bereich Luftaus-
laßeinrichtung aufweist, in welchem die Schlauchware
aufziehbar ist. Durch diese Ausbildungsformen kann die
Schlauchware nachdem sie auf dem Trägerkörper gum-
mielastisch oder durch eine Haltevorrichtung fixiert ist,
durch das Einblasen von Druckluft in den Trägerkörper
und dem damit verbundenen Ausblasen der Druckluft
durch die Luftauslaßeinrichtung des Trägerkörpers ge-
glättet werden. Wenn die Luft aus den Luftauslaßein-
richtungen des Trägerkörpers austritt, bildet sie ein Luft-
kissen zwischen der Schlauchware und der Mantelflä-
che des Trägerkörpers. Durch die Fixierung der
Schlauchware an der erfindungsgemäßen Nut bleibt der
zwischen die Schlauchware und den Trägerkörper ein-
geblasenen Luft nur ein Austrittsweg offen. Dadurch
entsteht in dem oben genannten Luftkissen eine eindeu-
tige Strömrichtung der Luft, was für eine gleichmäßige
Ausrichtung und Glättung der Schlauchware sorgt, wo-
bei hierzu keine weiteren manuellen Handgriffe notwen-
dig sind.
[0009] Konstruktiv besonders günstig ist es, daß min-
destens ein Trägerkörper an einer seiner Außenflächen
einen Achsanschluß aufweist, welcher an eine rotieren-
de Achse anbringbar ist. Darüber hinaus ist es ebenfalls
erfindungsgemäß vorgesehen, daß mindestens ein Trä-
gerkörper an einer Außenfläche einen Druckanschluß
aufweist, welcher an einer Druckluftleitung - vorzugs-
weise druckdicht - anschließbar ist. Durch diesen
Druckluftanschluß wird die zum Glätten und Ausrichten
der Schlauchware notwendige Druckluft in den Träger-
körper eingeblasen.
[0010] Für ein mehrfarbiges automatisiertes Bedruk-
ken oder Beschichten von Schlauchware ist es erfin-
dungsgemäß vorgesehen, daß die Einrichtung mehrere
Bedruckstationen und/oder Beschichtungsstationen
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aufweist. Hierbei ist es des weiteren erfindungsgemäß
vorgesehen, daß die Einrichtung ein automatisches
Transportsystem für den Transport mindestens eines
Trägerkörpers - vorzugsweise zwischen den Bedruck-
und/oder Beschichtungsstationen - aufweist. Dieses
Transportsystem verringert weiterhin den manuellen
Aufwand beim Bedrucken oder Beschichten von
Schlauchware.
[0011] Konstruktiv besonders günstig ist es, daß die
Einrichtung an mindestens einer Bedruckstation und/
oder Beschichtungsstation Vorrichtungen zum automa-
tischen Ankoppeln des Achs- und/oder des Druckluftan-
schlusses mindestens eines Trägerkörpers aufweist.
[0012] Nachdem mindestens ein Trägerkörper durch
die obige erfindungsgemäße Einrichtung an einer Be-
druck- oder Beschichtungsstation automatisch ange-
koppelt ist, sieht eine weitere erfindungsgemäße Ein-
richtung vor, daß die Einrichtung an mindestens einer
Bedruck- und/oder Beschichtungsstation Hilfsmittel auf-
weist, welche bei mindestens einem Trägerkörper den
Rotationswinkel vor dem Beginn des Bedruckens und/
oder Beschichtens ausrichtet. Durch die bis hierher ge-
nannten erfindungsgemäßen Ausbildungsformen der
Einrichtung zum Beschichten oder Bedrucken von
Schlauchware wird der manuelle Aufwand, welcher bis
zum eigentlichen Bedrucken der Schlauchware beim
Stand der Technik noch notwendig ist, drastisch redu-
ziert.
[0013] Zum Bedrucken der Schlauchware sieht eine
erfindungsgemäße Ausführungsform vor, daß die Ein-
richtung an mindestens einer Bedruckstation zum Be-
drucken der auf den Trägerkörper aufgezogenen
Schlauchware eine rotierbare - vorzugsweise von innen
mit Farbe befüllte - Rundschablone aufweist, wobei die
Rundschablone beweglich und an den Trägerkörper an-
pressbar gelagert ist. Durch dieses sogenannten Rota-
tionsdruckverfahren ist nach dem erfindungsgemäßen
automatisierten Glätten der Schlauchware ein sehr
gleichmäßiges und in seiner Qualität in Farbe und Mu-
ster über den gesamten zu bedruckenden Winkelbe-
reich gleichbleibendes Bedrucken der Schlauchware
möglich.
[0014] Hierbei ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
daß mindestens eine rotierbare Rundschablone einen
Rakel im inneren aufweist, welcher die Farbe durch die
Schablone hindurch auf die auf den - vorzugsweise ro-
tierenden - Trägerkörper aufgespannte Schlauchware
aufbringt. Durch dieses Druckverfahren wird an einer
Bedruck- oder Beschichtungsstation jeweils ein einfar-
biger Druck oder eine einfarbige Beschichtung in hoher
Qualität auf die Schlauchware aufgebracht. Zum Auf-
bringen eines mehrfarbigen Musters werden mehrere
Bedruck- und/oder Beschichtungsstationen bei der er-
findungsgemäßen Einrichtung vorgesehen. Unter Ver-
wendung aller bisher geschilderten erfindungsgemä-
ßen Ausbildungsformen ist ein nahezu vollständig au-
tomatisiertes Aufbringen eines mehrfarbigen Musters
oder einer mehrfarbigen Beschichtung auf die

Schlauchware bei gleichzeitig minimalem manuellen
Aufwand und gleichbleibend hoher Qualität möglich.
[0015] Im Anschluß an die Bedruck- und/oder Be-
schichtungsstation ist es erfindungsgemäß vorgese-
hen, daß die Einrichtung mindestens eine Vorrichtung
zur Trocknung und Kühlung der - vorzugsweise auf dem
Träger aufgezogene Schlauchware - aufweist.
[0016] Weitere Merkmale und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Figurenbeschreibung. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht auf den erfindungsgemä-
ßen Trägerkörper,
Fig. 2 einen schematischen Schnitt durch den erfin-
dungsgemäßen Trägerkörper mit aufgezogener
Schlauchware,
Fig. 3 einen Detailschnitt durch den erfindungsge-
mäßen Trägerkörper im Bereich der erfindungsge-
mäßen Nut,
Fig. 4 einen Schnitt durch den erfindungsgemäßen
Trägerkörper mit aufgezogenener Schlauchware
beim Einblasen von Druckluft, und
Fig. 5 eine schematische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Einrichtung mit mehreren Bedruck-
und/oder Beschichtungsstationen sowie Einrich-
tungen zum Transport, Trocknen und Kühlen der
Trägerkörper.

[0017] Fig. 1 zeigt den rotationssymetrischen zylindri-
schen Trägerkörper 1, welcher einen Druckluftanschluß
2 in seiner Deckelfläche und einen Achsanschluß 3 an
seiner anderen Deckelfläche aufweist. Darüber hinaus
wird die erfindungsgemäße Nut 4 in Fig. 1 gezeigt.
[0018] In Fig. 2 ist die Schlauchware 5 auf den Trä-
gerkörper 1 aufgezogen und in der Nut 4 verankert. Fig.
3 zeigt eine Detaildarstellung der in diesem Fall gum-
mielastischen Verankerung der Schlauchware 5 in der
Nut 4. Fig. 2 zeigt des weiteren die Luftauslaßeinrich-
tungen 6, welche in dem Bereich des Trägerkörpers 1
angeordnet sind, in dem die Schlauchware 5 auf den
Trägerkörper 1 aufgezogen ist.
[0019] Fig. 4 zeigt schematisch, wie durch den Druck-
luftanschluß 2 Druckluft in den Druckluftkanal 7 in das
Innere des Trägerkörpers 1 eingeblasen wird. Der
Druckluftkanal 7 leitet die Druckluft zu den
Luftauslaßeinrichtungen 6 weiter. Durch diese Druck-
luftauslaßeinrichtung verläßt die Druckluft den Träger-
körper und bildet ein Luftkissen zwischen der Schlauch-
ware 5 und dem Trägerkörper 1. Durch das Befestigen
der Schlauchware in der Nut 4 durch die gummielasti-
sche Verbindung (wie hier gezeigt) oder eine Haltevor-
richtung (wie ebenfalls erfindungsgemäß vorgesehen
aber hier nicht gezeigt) wird das Austreten der einge-
blasenen Druckluft aus dem Luftkissen 8 in Richtung der
Nut verhindert. Dadurch bildet sich in dem Luftkissen 8
eine Luftströmrichtung 9, wie durch die Pfeile angege-
ben, aus. Durch das Luftkissen 8 und die in ihm erzeugte
Luftstromrichtung 9 wird die Schlauchware 5 auf dem
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Trägerkörper gleichmäßig geglättet und ausgerichtet.
Ein helfender manueller Eingriff ist dabei nicht nötig.
[0020] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der
gesamten Einrichtung. Hierbei werden die Trägerkörper
1, auf die bereits die Schlauchware 5 aufgezogen ist,
durch die automatische Transporteinrichtung 10 in der
mit dem Fall 11 angegebenen Richtung automatisch
transportiert. Dieser Transport findet abschnittsweise
statt und wird immer dann unterbrochen, wenn ein Trä-
gerkörper 1 eine Bedruck- oder Beschichtungsstation
12 oder die Trocken- 13 oder Kühlstation 14 erreicht hat.
Hat ein Trägerkörper 1 eine Bedruck- oder Beschich-
tungsstation 12 erreicht, so wird die Transporteinrich-
tung 10 gestoppt und der Trägerkörper mit seinem
Druckluftanschluß 2 und seinem Achsanschluß 3 durch
entsprechende Vorrichtungen der Einrichtung (hier
nicht dargestellt) angekoppelt. Dann wird der Trägerkör-
per in seinem Rotationswinkel ausgerichtet und die
Schlauchware gegebenenfalls, wie in Fig. 1 bis 4 ge-
schildert, geglättet und ausgerichtet.
[0021] Anschließend wird die Rundschablone 15 auf
den Trägerkörper 1 in Richtung des Pfeils 16 abgesenkt,
sodaß sich die Mantelflächen des Trägerkörpers 1 und
der Rundschablone 15 im Bereich der Rakel 17 aufein-
ander treffen und die Schlauchware 5 zwischen ihnen
im Bereich 18 eingeklemmt ist. Durch ein Einfüllrohr
(hier nicht dargestellt) im Zentrum der Rundschablone
15 wird Farbe in das Innere der Rundschablone 15 ein-
gebracht. Über den Achsanschluß 3 wird nun der Trä-
gerkörper 1 in Rotation versetzt. Gleichzeitig wird die
Rundschablone 15 ebenfalls in Rotation versetzt. Bei
dem nun durchgeführten Rotationsdruckverfahren wird
durch Abrollen der Rundschablone 15 auf die Schlauch-
ware 5, welche auf den Trägerkörper 1 aufgespannt ist,
ein einfarbiges Muster aufgebracht, in dem die Rakel
die Farbe aus dem Inneren der Rundschablone 15
durch die Rundschablone 15 hindurch auf die Schlauch-
ware 5 aufbringt. Sobald sich sowohl der Trägerkörper
1 als auch die Rundschablone 15 um jeweils 360° auf-
einander abgerollt haben, ist ein einfarbiger Bedruck-
bzw. Beschichtungsprozeß abgeschlossen.
[0022] Der Trägerkörper 1 wird nun abgekoppelt und
vom Transportsystem 10 zur nächsten Beschichtungs-
oder Bedruckstation 12 transportiert, wo sich der eben
beschriebene Vorgang oder ein Beschichtungsvorgang
wiederholt. Je nach Ausbildung und Farbinhalt des auf
die Schlauchware aufzudruckenden Musters sind ent-
sprechend viele Beschichtungs- und Bedruckstationen
12 von einer auf einen Trägerkörper 1 aufgebrachten
Schlauchware 5 zu durchlaufen. Zwischen den einzel-
nen Bedruck- oder Beschichtungsstationen 12 oder im
Anschluß an alle Bedruck- und Beschichtungsdurch-
gänge wird die Schlauchware 5 auf dem Trägerkörper
1 in der Trockenstation 13 getrocknet und in der Kühl-
station 14 gekühlt. Die so fertig bedruckte und beschich-
tete Schlauchware wird anschließend vom Transportsy-
stem 10 zu einer hier nicht dargestellten Station trans-
portiert, bei der die bedruckte Schlauchware 5 vom Trä-

gerkörper 1 abgezogen und neue noch zu bedruckende
Schlauchware 5 auf den Trägerkörper 1 aufgezogen
wird.
[0023] Anschließend wiederholt sich zunächst der in
den Fig. 1 bis 4 schematisch dargestellte Ausrichtevor-
gang an der neu aufgezogenen Schlauchware, sodaß
die Schlauchware die erste Bedruckstation 12 in einem
knitter- und faltenfrei ausgerichteten Zustand auf dem
Trägerkörper 1 erreicht.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum - insbesondere mehrfarbigen - Be-
drucken oder Beschichten von - insbesondere ela-
stischer - Schlauchware, wobei die Einrichtung min-
destens einen Trägerkörper aufweist, auf welchen
die Schlauchware - insbesondere vor dem Bedruk-
ken oder Beschichten - aufziehbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Trägerkörper (1) eine Vor-
richtung aufweist, welche - vorzugsweise vor dem
Bedrucken oder Beschichten - die Schlauchware
(5) auf dem Trägerkörper (1) glättet und/oder knit-
ter- und faltenfrei ausrichtet.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein Trägerkörper (1) ei-
ne Nut (4) aufweist, in der die Schlauchware (5)
gummielastisch verankerbar ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens ein Trägerkörper
(1) eine Nut (4) aufweist, in der die Schlauchware
(5) mittels einer Haltevorrichtung -vorzugsweise ei-
nes Klemmbügels - verankerbar ist.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Trä-
gerkörper (1) eine weitgehend zylinderförmige -
vorzugsweise wechselnden Durchmesser aufwei-
sende - Form aufweist.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Trä-
gerkörper (1) - vorzugsweise in seinem Inneren -
mindestens einen Druckluftkanal (7) und in seiner
Außenhaut mindestens eine Luftauslaßeinrichtung
(6) aufweist, wobei die Luft durch den Druckluftka-
nal (7) zur Luftauslaßeinrichtung (6) strömt und dort
aus dem Trägerkörper (1) austritt.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein Trägerkörper (1)
mehrere radial auf der Mantelfläche verteilte Luft-
auslaßeinrichtungen (6) aufweist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Mantelfläche
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mindestens eines Trägerkörpers (1) in dem Bereich
Luftauslaßeinrichtungen (6) aufweist, in welchem
die Schlauchware (5) aufziehbar ist.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Trä-
gerkörper (1) an einer seiner Außenflächen einen
Achsanschluß (3) aufweist, welcher an eine routie-
rende Achse anbringbar ist.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Trä-
gerkörper (1) an einer Außenfläche einen Druckluft-
anschluß (2) aufweist, welcher an eine Druckluftlei-
tung - vorzugsweise druckdicht - anschließbar ist.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einrichtung meh-
rere Bedruckstationen und/oder Beschichtungssta-
tionen (12) aufweist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einrichtung ein
automatisches Transportsystem (10) für den Trans-
port mindestens eines Trägerkörpers (1) - vorzugs-
weise zwischen den Bedruck- und/oder Beschich-
tungsstaionen (12) - aufweist.

12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung an
mindestens einer Bedruck- und/oder Beschich-
tungsstation (12) Vorrichtungen zum automati-
schen Ankoppeln des Achs- (3) und/oder des
Druckluftanschlusses (2) mindestens eines Träger-
körpers (1) aufweist.

13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung an
mindestens einer Bedruck- und/oder Beschich-
tungsstation (12) Hilfsmittel aufweist, welche bei
mindestens einem Trägerkörper (1) den Rotations-
winkel vor dem Beginn des Bedruckens und/oder
Beschichtens ausrichtet.

14. Einrichtung zum - insbesondere mehrfarbigen - Be-
drucken oder Beschichten von - insbesondere ela-
stischer - Schlauchware, wobei die Einrichtung min-
destens einen Trägerkörper aufweist, auf welchen
die Schlauchware - insbesondere vor dem Bedruk-
ken oder Beschichten - aufziehbar ist, insbesonde-
re nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die Einrichtung an minde-
stens einer Bedruckstation (12) zum Bedrucken der
auf den Trägerkörper (1) augezogenen Schlauch-
ware (5) eine rotierbare - vorzugsweise von innen -
mit Farbe befüllte Rundschablone (15) aufweist,
wobei die Rundschablone (15) beweglich und an
den Trägerkörper (1) anpressbar gelagert ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens eine rotierbare Rund-
schablone (15) einen Rakel (17) im Inneren auf-
weist, welcher die Farbe durch die Schablone (15)
hindurch auf die auf den - vorzugsweise rotierenden
- Trägerkörper (1) aufgespannte Schlauchware (5)
aufbringt.

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einrichtung min-
destens eine Vorrichtung zur Trocknung (13) und
Kühlung (14) der - vorzugsweise auf dem Träger-
körper (1) aufgezogenen - Schlauchware (5) auf-
weist.
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